
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Stadt Landsberg 
Bebauungsplan Nr. 8  

in der Fassung der 1. Änderung 
„Wohnbebauung Lösch“,  
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Abwägung  
 
 

zur Beteiligung der Bürger nach § 3 (1) BauGB  
und der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach  

§ 4 (1) BauGB  
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Nr. Träger öffentlicher Belange Stellungnahme vom: 

1 Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd 
Müllnerstr. 59 
06667 Weißenfels 

10.11.2023 

2 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt 
Richard-Wagner-Straße 9 
06114 Halle (Saale) 

17.10.2023 

3 Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt 
An der Fliederwegkaserne 13 
06130 Halle 

13.11.2023 

4a Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen- Anhalt 
Neustädter Passage 15 
06122 Halle (Saale) 

24.10.2023 

5 Landesstraßenbaubehörde Sachsen- Anhalt 
Regionalbereich Süd 
An der Fliederwegkaserne 21 
06130 Halle (Saale) 

01.11.2023 

6 Landkreis Saalekreis –  
Planungsamt 
Domplatz 9 
06217 Merseburg 

15.11.2023 

7 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
Referat Bauwesen 
Ernst-Kamieth-Straße 2 
06112 Halle (Saale) 

02.11.2023 

8 Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-
Anhalt 
Außenstelle Halle, Referat 24 
Neustädter Passage 15 
06112 Halle (Saale) 

09.11.2023 

9 Regionale Planungsgemeinschaft Halle 

Willy-Brandt-Straße 87 

06110 Halle (Saale) 

07.11.2023 

Ver- und Entsorgungsträger11.08.2022 

10 MITNETZ GAS Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH 
Industriestraße 10 
06184 Kabelsketal 

24.10.2023 

11 MITNETZ STROM 
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH 
Magdeburger Straße 36 
06112 Halle (Saale) 

20.10.2023 

12 Deutsche Telekom AG – Netzproduktion GmbH 
Kaiserslauterer Straße 75 
06128 Halle (Saale) 

03.11.2023 

13 Wasser- und Abwasserzweckverband Saalkreis 
Sennewitzer Straße 7 
06193 Petersberg 

01.11.2023 

14 Unterhaltungsverband „Untere Saale“ 
Brachwitzer Str. 17 
06118 Halle (Saale) 

Keine Stellungnahme eingegangen 

Nachbargemeinden  

15 Stadt Halle (Saale) – FB Planen 
Hansering 15 
06108 Halle 

02.11.2023 

16 Gemeinde Petersberg 
Ortsteil Wallwitz 
Götschetalstraße 15 
06193 Petersberg 

Keine Stellungnahme eingegangen 

17 Gemeinde Kabelsketal – Bauverwaltung 
Lange Straße 18 
06184 Kabelsketal 

17.10.2023 

18 Stadt Sandersdorf-Brehna – Bauverwaltung 
Bahnhofstraße 2 
06792 Sandersdorf-Brehna 

Keine Stellungnahme eingegangen 

19 Gemeinde Wiedemar 
Kyhnaer Hauptstraße 29 
04509 Wiedemar 

Keine Stellungnahme eingegangen 

20 Stadt Zörbig 
FB Bau- und Gebäudemanagement 

17.10.2023 



Seite II 

Nr. Träger öffentlicher Belange Stellungnahme vom: 

Lange Straße 34 
06780 Zörbig 

 
 

Bürger im Rahmen der öffentlichen Auslegung 

Nr. Träger öffentlicher Belange Stellungnahme vom: 

-- -- Keine Stellungnahmen eingegangen 



Seite 1 

 

 

Stadt Landsberg   Vorentwurf 
Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 8 in der Fassung der 1. Änderung 
„Wohnbebauung Lösch“ Landsberg – OT Gütz 

Lfd. Nr. der Versandliste 1 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Seitens des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten bestehen gegenüber 
dem Vorhaben keine Hinweise bzw. Bedenken. 
 
 

 

1 
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Stadt Landsberg   Vorentwurf 
Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 8 in der Fassung der 1. Änderung 
„Wohnbebauung Lösch“ Landsberg – OT Gütz 

Lfd. Nr. der Versandliste 2 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Die Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege werden durch das Vorhaben nicht berührt. 
 
 

 

1 
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Stadt Landsberg   Vorentwurf 
Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 8 in der Fassung der 1. Änderung 
„Wohnbebauung Lösch“ Landsberg - OT Gütz 

Lfd. Nr. der Versandliste 3 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Das Vorhaben steht den Belangen, die das LAGB zu vertreten hat, nicht entgegen. 
 
Zu 2) Der allgemeine Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 

1 

2 
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Stadt Landsberg   Vorentwurf 
Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 8 in der Fassung der 1. Änderung 
„Wohnbebauung Lösch“ Landsberg - OT Gütz 

Lfd. Nr. der Versandliste 4 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Das Vorhaben berührt die Belange des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation 
nicht. 
 
 

 

1 
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Stadt Landsberg   Vorentwurf 
Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 8 in der Fassung der 1. Änderung 
„Wohnbebauung Lösch“ Landsberg - OT Gütz 

Lfd. Nr. der Versandliste 5 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Das Vorhaben berührt die Belange der Landesstraßenbaubehörde nicht. 
 
 
 

 

1 
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Stadt Landsberg   Vorentwurf 
Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 8 in der Fassung der 1. Änderung 
„Wohnbebauung Lösch“ Landsberg - OT Gütz 

Lfd. Nr. der Versandliste 6 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Seitens der Raumordnung bestehen keine Hinweise gegenüber dem Vorhaben. 
 
Zu 2) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Seitens des SG Städtebau bestehen keine Bedenken gegenüber dem Vorhaben. 
 
Zu 3) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Der Sachverhalt wurde geprüft. Es erfolgt die Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 8 in der 
Fassung der 1. Änderung mit Rechtskraft vom 16.07.1998. 
In der Planunterlage (Begründung und Planzeichnung) erfolgt die Richtigstellung der 
Bezeichnung des aufzuhebenden B-Planes. 
Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gemäß §§ 3 und 4 Abs. 2 BauGB wird die genaue 
Bezeichnung des B-Planes verwendet. Damit wird dem erforderlichen Hinweiszweck 
genüge getan. 
Die Bezeichnung des Planes wird auch in zukünftigen Beschlussfassungen berücksichtigt. 
 
 

 

1 

2 

3 
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Stadt Landsberg   Vorentwurf 
Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 8 in der Fassung der 1. Änderung 
„Wohnbebauung Lösch“ Landsberg - OT Gütz 

Lfd. Nr. der Versandliste 6 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 4) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Der Pkt. 4.2.3 der Begründung wird um entsprechende Aussagen ergänzt. 
 
Zu 5) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Unter Pkt. 1.2.1 der Begründung wird ausgeführt, dass der seit dem Jahr 1998 
rechtskräftige B-Plan auch baufeldbezogene Festsetzungen sowie gestalterische 
Regelungen trifft. Besonders die gestalterischen Regelungen aus dem Jahr 1998 werden 
den heutigen architektonischen Ansprüchen nicht mehr gerecht. Darüber hinaus stehen 
aktuelle Vorschriften der Energieeinsparverordnung (EnEV), des 
Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sowie weiterer Vorschriften im Zusammenhang mit dem 
Klimaschutz im Gebäudesektor einer Umsetzung der bauordnungsrechtlichen 
Festsetzungen entgegen, so dass Befreiungen erforderlich sind. Da das Plangebiet 
weitestgehend entwickelt ist, sollen sich zukünftige Vorhaben nach § 34 BauGB in die 
umgebende Bebauung einfügen. Der Pkt. 1.2.1 wird entsprechend ergänzt. 
 
Zu 6) Die allgemeine Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 7) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Der Pkt. 4.2.3 der Begründung wird um entsprechende Aussagen ergänzt. 
 
Zu 8) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 9) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Seitens der Unteren Wasserbehörde bestehen keine Bedenken gegenüber dem Vorhaben. 
 
Zu 10) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Seitens der Unteren Immissionsschutzbehörde bestehen keine Bedenken gegenüber dem 
Vorhaben. 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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Stadt Landsberg   Vorentwurf 
Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 8 in der Fassung der 1. Änderung 
„Wohnbebauung Lösch“ Landsberg - OT Gütz 

Lfd. Nr. der Versandliste 6 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 11) Die Feststellungen werden zur Kenntnis genommen. 
Seitens der Unteren Abfallbehörde, der Unteren Denkmalschutzbehörde, des Amtes für 
Brand- und Katastrophenschutz bestehen keine Bedenken gegenüber dem Vorhaben. 
 
 

 

11 



Seite 9 

 

 

Stadt Landsberg   Vorentwurf 
Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 8 in der Fassung der 1. Änderung 
„Wohnbebauung Lösch“ Landsberg - OT Gütz 

Lfd. Nr. der Versandliste 7 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Das Vorhaben berührt die Belange des Referates Wasser im LVwA nicht. 
 
 
 

 

1 
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Stadt Landsberg   Vorentwurf 
Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 8 in der Fassung der 1. Änderung 
„Wohnbebauung Lösch“ Landsberg - OT Gütz 

Lfd. Nr. der Versandliste 8 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Die allgemeinen Feststellungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Das Vorhaben ist als nicht Raumbedeutsam zuzuordnen. Eine landesplanerische 
Abstimmung ist nicht erforderlich. 
 
 
 

 

1 

2 
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Stadt Landsberg   Vorentwurf 
Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 8 in der Fassung der 1. Änderung 
„Wohnbebauung Lösch“ Landsberg - OT Gütz 

Lfd. Nr. der Versandliste 8 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 3) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Das MIV wird am weiteren Verfahren nur beteiligt, wenn die Grundzüge der Planung 
wesentlich geändert werden. 
 
Zu 4) Der allgemeine Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 

3 

4 

Noch 
2 
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Stadt Landsberg   Vorentwurf 
Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 8 in der Fassung der 1. Änderung 
„Wohnbebauung Lösch“ Landsberg - OT Gütz 

Lfd. Nr. der Versandliste 9 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Der allgemeine Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 

1 
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Stadt Landsberg   Vorentwurf 
Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 8 in der Fassung der 1. Änderung 
„Wohnbebauung Lösch“ Landsberg - OT Gütz 

Lfd. Nr. der Versandliste 9 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 2) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Seitens der Regionalen Planungsgemeinschaft bestehen keine Bedenken gegenüber dem 
Vorhaben. 
 
 

 

Noch 
1 

2 
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Stadt Landsberg   Vorentwurf 
Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 8 in der Fassung der 1. Änderung 
„Wohnbebauung Lösch“ Landsberg - OT Gütz 

Lfd. Nr. der Versandliste 9 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 3) Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 

 

3 
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Stadt Landsberg   Vorentwurf 
Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 8 in der Fassung der 1. Änderung 
„Wohnbebauung Lösch“ Landsberg - OT Gütz 

Lfd. Nr. der Versandliste 10 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Seitens der Mitnetz Gas bestehen gegenüber dem Vorhaben keine Einwände. 
 
 

 

1 
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Stadt Landsberg   Vorentwurf 
Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 8 in der Fassung der 1. Änderung 
„Wohnbebauung Lösch“ Landsberg - OT Gütz 

Lfd. Nr. der Versandliste 10 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 2) Der allgemeine Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 

2 
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Stadt Landsberg   Vorentwurf 
Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 8 in der Fassung der 1. Änderung 
„Wohnbebauung Lösch“ Landsberg - OT Gütz 

Lfd. Nr. der Versandliste 11 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Seitens der Mitnetz Strom bestehen gegenüber dem Vorhaben keine Anmerkungen oder 
Hinweise. 
 
 
 

 

1 
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Stadt Landsberg   Vorentwurf 
Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 8 in der Fassung der 1. Änderung 
„Wohnbebauung Lösch“ Landsberg - OT Gütz 

Lfd. Nr. der Versandliste 12 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise sind im Rahmen von Vorhabenplanungen zu berücksichtigen. 
 
 

 

1 
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Stadt Landsberg   Vorentwurf 
Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 8 in der Fassung der 1. Änderung 
„Wohnbebauung Lösch“ Landsberg - OT Gütz 

Lfd. Nr. der Versandliste 12 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 

Noch 
1 
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Stadt Landsberg   Vorentwurf 
Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 8 in der Fassung der 1. Änderung 
„Wohnbebauung Lösch“ Landsberg - OT Gütz 

Lfd. Nr. der Versandliste 13 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Seitens des WAZV bestehen keine Einwände gegenüber der Planung. 
 
Zu 2) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis ist im Rahmen von konkreten Bauantragsverfahren zu berücksichtigen. 
 
Zu 3) Der allgemeine Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 

1 

2 

3 
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Stadt Landsberg   Vorentwurf 
Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 8 in der Fassung der 1. Änderung 
„Wohnbebauung Lösch“ Landsberg - OT Gütz 

Lfd. Nr. der Versandliste 15 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Die Belange der Stadt Halle werden durch das Vorhaben nicht berührt. 
 
 

 

1 
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Stadt Landsberg   Vorentwurf 
Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 8 in der Fassung der 1. Änderung 
„Wohnbebauung Lösch“ Landsberg - OT Gütz 

Lfd. Nr. der Versandliste 17 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Die Belange der Gemeinde Kabelsketal werden durch das Vorhaben nicht berührt. 
 
 
 

 

1 
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Stadt Landsberg   Vorentwurf 
Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 8 in der Fassung der 1. Änderung 
„Wohnbebauung Lösch“ Landsberg - OT Gütz 

Lfd. Nr. der Versandliste 20 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (öffentliche Auslegungen)  

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Trägerbeteiligung)  
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
Zu 1) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Die Belange der Stadt Zörbig werden durch das Vorhaben nicht berührt. 
 
 
 

 

1 


